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Durch den TVöD wurden die Zuwendung und das Urlaubsgeld zu einer Jahressonderzahlung zusammen-
gefasst. 

 

Die Tarifliche Regelung zur Jahressonderzahlung findet sich im  

 

TVöD – VKA TVöD-Bund TV-L 

§ 20 TVöD § 20 TVöD § 20 TVL  

 

 

 

Die Regelungen zur Jahressonderzahlung sind im TVöD und im TV-L bis auf die Bemessungssätze 
identisch. 

 

 

Wann besteht Anspruch auf die Jahressonderzahlung? 

 

Anspruch bei tarifgebundenen Arbeitgebern 

Bei tarifgebundenen Arbeitgebern besteht ein Rechtsanspruch auf die Jahressonderzahlung. Soziale Ein-
richtungen sind tarifgebunden, wenn sie Mitglied im Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) sind oder 
wenn sie mit einer Gewerkschaft die Anwendung des öffentlichen Tarifrechts vereinbart haben. 

 

Anspruch bei nicht tarifgebundenen Arbeitgebern 

Bei nicht tarifgebundenen Arbeitgebern besteht ein Rechtsanspruch auf die Jahressonderzahlung nur, 
wenn dieser Anspruch im Arbeitsvertrag festgelegt worden ist. 

Eine Übersicht über die verschiedenen Vertragsformulierungen findet sich auf der folgenden Seite. 
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Formulierung im Arbeitsvertrag 
Anspruch auf die  

Jahressonderzahlung? 

Das Arbeitsverhältnis bestimmt sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
(TVöD) und den Besonderen Teilen vom 13. September 2005 und den diesen ergänzen-
den, ändernden oder ersetzenden Tarifverträgen in der für den Bereich der Vereinigung 
der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) jeweils geltenden Fassung. 

es besteht ein Anspruch 

Das Arbeitsverhältnis bestimmt sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
(TVöD) und den Besonderen Teilen vom 13. September 2005 und den diesen ergänzen-
den, ändernden oder ersetzenden Tarifverträgen in der für den Bereich der Vereinigung 
der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) jeweils geltenden Fassung. 

Keine Anwendung finden jedoch folgende Regelungen: 

§ 20 Jahressonderzahlung 

es besteht kein Anspruch 

Auf das Arbeitsverhältnis finden ausschließlich folgende Regelungen des Tarifvertrages 
für den öffentlichen Dienst (TVöD) und der Besonderen Teilen vom 13. September 2005 
in der für den Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) je-
weils geltenden Fassung Anwendung: 

§ 6 bis § 11 zur Arbeitszeit 

§ 15 - § 17 zum Tabellenentgelt 

es besteht kein Anspruch 

Für die Eingruppierung und das Entgelt finden die Regelungen des Tarifvertrages für den 
öffentlichen Dienst (TVöD) vom 13. September 2005 in der für den Bereich der Vereini-
gung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) jeweils geltenden Fassung Anwen-
dung: 

es besteht ein Anspruch 

Für die Eingruppierung und das Entgelt finden die Regelungen des Tarifvertrages für den 
öffentlichen Dienst (TVöD) vom 13. September 2005 in der für den Bereich der Vereini-
gung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) jeweils geltenden Fassung Anwen-
dung: 

Die Gewährung der Jahressonderzahlung nach § 29 TVöD stellt eine freiwillige Leistung 
des Arbeitgebers dar. 

es besteht kein Rechtsan-
spruch, da die Jahres-

sonderzahlung eine frei-
willige Leistung darstellt 

Das Entgelt richtet sich nach TVöD es besteht ein Anspruch 
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Die Umsetzung der Regelungen über die Jahressonderzahlung erfolgt in 7 Schritten: 

 

1. Schritt: Anspruchsvoraussetzung prüfen 

Hat der Beschäftigte Anspruch auf die Jahressonderzahlung? 

 

 

2. Schritt: Bemessungssatz ermitteln 

Wie hoch ist der Prozentsatz der Jahressonderzahlung? 

 

 

3. Schritt: Bemessungszeitraum festlegen 

Welche Monate bilden die Grundlage für die Berechnung der Jahressonderzahlung? 

 

 

4. Schritt: Bemessungsentgelt ermitteln 

Wie hoch ist das durchschnittliche Entgelt im Bemessungszeitraum? 

 

 

5. Schritt: Anspruchsminderung prüfen 

Muss die Jahressonderzahlung gekürzt werden? 

 

 

6. Schritt: Berechnung des Auszahlbetrages 

Wie hoch ist die Jahressonderzahlung? 

 

 

7. Schritt: Auszahlzeitpunkt festlegen 

Wann wird die Jahressonderzahlung ausgezahlt? 
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1. Schritt: Anspruchsvoraussetzung prüfen 

Hat der Beschäftigte Anspruch auf die Jahressonderzahlung? 

 

 

Für den Anspruch auf die Jahressonderzahlung muss der Beschäftigte nur eine Voraussetzung erfüllen: 

Beschäftigte, die am 1. Dezember im Arbeitsverhältnis stehen, 

haben Anspruch auf eine Jahressonderzahlung. 

 

Im BAT musste ein Beschäftigter drei Voraussetzungen erfüllen: er musste 

1. am 1. Dezember im Arbeitsverhältnis stehen und nicht für den ganzen Monat Dezember ohne Vergü-
tung zur Ausübung einer entgeltlichen Beschäftigung oder Erwerbstätigkeit beurlaubt sein 

und 
2. seit dem 1. Oktober ununterbrochen als Angestellter, Arbeiter, Beamter, Richter, Soldat auf Zeit, Be-

rufssoldat, Auszubildender, Praktikant, Schülerin/Schüler in der Krankenpflege, Kinderkrankenpflege 
oder Krankenpflegehilfe oder als Hebammenschülerin/Schüler in der Entbindungspflege im öffentli-
chen Dienst gestanden haben 

  oder  
im laufenden Kalenderjahr insgesamt sechs Monate bei demselben Arbeitgeber im Arbeitsverhältnis 
gestanden haben oder stehen 

und 
3. nicht in der Zeit bis einschließlich 31. März des folgenden Kalenderjahres aus seinem Verschulden 

oder auf eigenen Wunsch ausscheiden. 
 

Der TVöD übernimmt von den BAT-Voraussetzungen nur die erste Voraussetzung. Für den Anspruch auf 
die Jahressonderzahlung muss keine Mindestbeschäftigungsdauer mehr vorliegen. Eine Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses im ersten Quartal des Folgejahres führt nicht mehr zum Verlust der Sonderzahlung. 

 

Einzige Anspruchsvoraussetzung 

Das Arbeitsverhältnis muss am 1. Dezember 
rechtlichen Bestand haben 

 

Damit haben nur Beschäftigte Anspruch auf die Jahressonderzahlung, die am Stichtag 1. Dezember im 
Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber stehen. Dabei kommt es allein auf den rechtlichen Bestand des Arbeits-
verhältnisses am Stichtag an.  

• Was ist wenn das Arbeitsverhältnis erst im laufenden Kalenderjahr begonnen hat? 

• Was ist wenn das Arbeitsverhältnis im laufenden Kalenderjahr endet? 

• Was ist wenn das Arbeitsverhältnis ruht? 

• Was ist wenn das Arbeitsverhältnis im folgenden Kalenderjahr endet? 

• Was ist wenn bei demselben Arbeitgeber ein vorangegangenes Arbeitsverhältnis im laufenden Ka-
lenderjahr bestanden hat? 

• Was ist wenn bei einem anderen Arbeitgeber ein vorangegangenes TVöD-Arbeitsverhältnis im lau-
fenden Kalenderjahr bestanden hat? 

• Was ist wenn bei einem anderen Arbeitgeber ein vorangegangenes Arbeitsverhältnis im laufenden 
Kalenderjahr bestanden hat? 

• Was ist wenn bei demselben Arbeitgeber ein vorangegangenes Ausbildungsverhältnis im laufenden 
Kalenderjahr bestanden hat? 
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